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Bootstyp:               Melges 24 
Low-Point              ausgeschr. Wettfahrten: Up-and-Down, 10 races, when 5 races completed with one (1) discard 
Wettfahrtleitung:    Martin Keller + Alwin Gellert (SVK) 
 

LFNR FLAGGEN NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU MELDEDATUM 

1 
 

FRA 322 Super Hupen Klaus Diesch 03.06.2009 

2 
 

GER 263 No Limits Konrad Kückner 08.06.2009 

3 
 

GER 327 Sayonara Light Sascha Jäger 19.06.2009 

4 
 

GER 640 Ka Nalu Nui Günter Tzeschlock 03.06.2009 

5 
 

GER 672 Pearl Peter Göckel 16.06.2009 

6 
 

ITA 783 AUDI powered by Q8 Riccardo Simoneschi 30.03.2009 

7 
 

SUI 336 EFG Bank Hansmartin Amrein 09.06.2009 

8 
 

SUI 382 ZeroEight Michael Good 03.06.2009 

9 
 

SUI 461 Wet Dream Robert van Sloten 13.06.2009 

10 
 

SUI 530 Mad Cow Thierry Verhulst 11.06.2009 

11 
 

SUI 673 Thomas Sabo Patrik Leuenberger 08.06.2009 

12 
 

SUI 684 Sonnenkönig I Stefan Stäheli 13.05.2009 

13 
 

SUI 705 Sonnenkönig II Armin Schmid 13.05.2009 

 
22.06.2009 07:56:35 http://www.velumng.com 
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Allgemeine Segelanweisungen angepasst an WR 2009 - 2012 

Diese Allgemeinen Segelanweisungen werden durch die „Speziellen Segelanweisungen“ des Veranstalters ergänzt. 
 

1 Allgemeines 
1.1. Es gelten die Regeln, wie in den gültigen "Wettfahrtregeln Segeln" der ISAF definiert. 
1.2 Die Kursschifffahrt, gekennzeichnet durch einen grünen Ball, hat Vorfahrt. 
1.3 Die Segelanweisungen können durch Aushang an der Tafel für Bekanntmachungen geändert werden. 

Änderungen werden bis spätestens 8.00 Uhr des Tages an dem sie Gültigkeit haben und wenn früher, 
30 Minuten vor der Zeit der Auslaufbereitschaft, bekannt gegeben. 

1.4 Alle Teilnehmer müssen Mitglied eines von ihrem nationalen Verband anerkannten Segelvereines sein und die 
ISAF-Zulassung gemäss WR Anhang 2 besitzen. Bei Wettfahrten, die von ÖSV- und SwissSailing-Clubs 
veranstaltet werden, können Mannschaftsmitglieder eine befristete Mitgliedschaft (Lizenz) erwerben. 
Bei Vereinsregatten, Flottenanlässen und von SwissSailing-Clubs organisierten Langstreckenregatten, die 
nicht zur Jahreswertung zählen, muss nur der Schiffsführer die Zulassungsbedingungen erfüllen. 

1.5 Zur Führung eines Bootes ist der amtlich vorgeschriebene Ausweis des Herkunftslandes erforderlich. 
1.6 Jedes teilnehmende Boot muss über eine ausreichende Haftpflichtversicherung verfügen. 
1.7 Begleitboote, ausser im Rettungseinsatz, müssen die Regattabahn ab Ankündigungssignal verlassen und bis 

zum Ende der Wettfahrt mindestens 100 m ausserhalb der Bahn verbleiben. Nichtbeachtung kann die 
Disqualifikation der betreuten Boote bewirken. 
 

2 Sicherheitsbestimmungen 
2.1  Jeder Schiffsführer ist für die richtige seemannschaftliche Führung seines Bootes in jeder Hinsicht selbst 

verantwortlich. Durch die Meldung und die Teilnahme an einer Regatta verzichtet jeder Teilnehmer auf die 
Geltendmachung von Haftpflichtansprüchen jeglicher Art (soweit sie sich mit der Gesetzgebung des 
betreffenden Landes vereinbaren lassen) gegenüber dem veranstaltenden Club und den für die Durchführung 
einer Regatta verantwortlichen Personen. 

2.2 Es besteht Schwimmwestenzwang (Tragpflicht des persönlichen Auftriebsmittels) bei Sturmwarnung (90 Blitze 
pro Minute) sowie bei gesetzter Flagge Y im Hafen oder auf einem Boot der Wettfahrtleitung. 

2.3 Ein Boot, das die Wettfahrt aufgibt, muss dies unverzüglich der Wettfahrtleitung bekannt geben.  
Nichtbeachtung führt zur Bestrafung nach WR 2 (Faires Segeln). 
 

3 Bekanntmachungen an Land 
3.1 Mitteilungen der Wettfahrtleitung und des Schiedsgerichts erfolgen durch Aushang an der Tafel für 

Bekanntmachungen. 
3.2 Bekanntmachungen werden durch Setzen von Signalen gemäss "Wettfahrtsignale" an Land signalisiert. 
 

4 Start 
4.1 Boote, die nicht innerhalb von 10 Minuten nach ihrem Startsignal gestartet sind, werden als DNS gewertet. 

Dies ändert WR 28.1 und A5. 
 

5 Proteste, Strafen 
5.1 Ein Boot, das eine Strafe nach WR 44 angenommen hat, muss dies innerhalb der Protestfrist schriftlich im 

Wettfahrtbüro bestätigen. Unbestätigte Strafen gelten als nicht ausgeführt. 
5.2 Ein Boot, das durchs Ziel geht und protestieren will, muss dies der Wettfahrtleitung beim Zieldurchgang  
 melden. Dies ergänzt WR 61. 
5.3 Fristen für die Eingabe, sowie Ort, Zeit und Reihenfolge der Verhandlungen sind an der Tafel für 

Bekanntmachungen angeschlagen. 
5.4 Am letzten Wettfahrttag werden Anträge von Booten auf Wiederaufnahme einer Protestverhandlung nicht 

später als eine Stunde nach Verkündigung der Entscheidung angenommen. Dies ändert WR 66. 
5.5 Proteste oder Einwendungen über Tatsachen, deren Feststellung bereits an den vorhergehenden Tagen 

zumutbar gewesen wäre, werden am Tag der letzten Wettfahrt nicht mehr angenommen. Dies ergänzt WR 60. 
5.6 Falls eine Wettfahrt grenzüberschreitend gesegelt wird, ist einzig der Nationale Verband des Veranstalters für 

Berufungen zuständig. 

 

 



 
Diese speziellen Segelanweisungen werden durch die 

„Allgemeinen Segelanweisungen des BSVb“ ergänzt 

 
1  Wettfahrtprogramm 
1.1  Wettfahrttage sind der 26., 27. und 28 Juni 2009 
1.2  Erste Startmöglichkeit (Ankündigungssignal) ist am 26. Juni 2009 ab 12.00 Uhr 
1.3  Erste Startmöglichkeit (Ankündigungssignal) am Samstag, 27. Juni 2009 ist ab 09.00 Uhr möglich. Die 

Auslaufbereitschaft für den 28. Juni ist ab 09.00 Uhr vorgesehen. Änderungen werden am Vortag bis  
19.00 Uhr an der Tafel für Bekanntmachungen angeschlagen. 

1.4  Letzte Startmöglichkeit (Ankündigungssignal) ist am 27. Juni 2009 um 14.00 Uhr 
Es sind insgesamt 10 Wettfahrten vorgesehen, ab 5. Wettfahrt 1 Streicher! 
Die Wettfahrten werden in der Reihenfolge ihrer Durchführung und gültigen Beendigung nummeriert. 

1.5 

 
2  Wertung 
2.1  10 Wettfahrten, ab 5. Wettfahrt 1 Streichresultat! 
2.2  Boote, die nicht innerhalb von 140 % der Laufzeit des 1. Bootes ihrer Startgruppe durchs Ziel gehen, werden 

als DNF gewertet. 
2.3  Die Serie gilt als zustande gekommen, wenn mindestens 1 gültige Wettfahrt gesegelt wurde. 
2.4  Die Mindestkurslänge ist 1.8 sm, die minimale durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten Bootes muss 1 

Knoten betragen, damit der Lauf gewertet wird. 
  
3  Kursgebiet und Kurse 
3.1 gemäss Plan „Kursgebiet“ und "Regattabahn" auf den nächsten Seiten dieser Segelanweisung 

Bahnänderung: In Abänderung von WR 33 wird nur die Flagge C gesetzt. 3.2 
 

4  Start + Ziel 
4.1  Die Start- bzw. Ziellinie wird durch den Mast des Start- bzw. Zielschiffes und der Bahnmarke gemäss Plan  

"Regattabahn" gebildet. 
4.2  
 

Die am Start zur Anwendung kommende Flagge ist die Melges 24 Klassenflagge ! 

Zur Startkontrolle haben alle Boote vor ihrem Ankündigungssignal das Startschiff an dessen Stb-Seite 
innerhalb 50 m von Lee nach Luv zu passieren. 

4.3 

 
5 Bekanntmachungen an Land 
5.1 Die Tafel für Bekanntmachungen befindet sich im Eingangsbereich zum SVK-Clublokal 

Signale an Land werden auf dem Startschiff angezeigt. 5.2 
  
6 Sicherheitsbestimmungen 
6.1 Die Telefonnummer der Wettfahrtleitung für Meldung beim Aufgeben einer Wettfahrt ist 

+41 (78) 713 13 67 (Martin Keller) 
6.2 Bei Sturmwarnung (90 Intervalle) im betreffenden Warnungsgebiet ist die Wettfahrt automatisch abgebrochen 
  
7 Offizielle Boote 
7.1 Boote der Wettfahrtleitung sind mit einer gelben Flagge gekennzeichnet. 
  
8 Weitere Erfordernisse 
8.1 Alle teilnehmenden Boote müssen müssen den IMCA Klassenvorschriften entsprechen, eine Zuwiderhandlung 

wird mit einem DSQ im jeweiligen Lauf geahndet! 
8.2 Wechsel des Schiffsführers ist nicht erlaubt, Mannschaftswechsel muss vorher von der Wettfahrtleitung 

genehmigt werden. 
8.3 Den Anweisungen des Hafenmeisters und des Organisationskomitees ist Folge zu leisten. 

 
 
Wettfahrtleitung:  Martin Keller & Alwin Gellert, S VK 
Jurypräsident:  Jack Frei    Beisitzer: Richard Okl é und Frank Schüepp 
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  Sponsoring von Sonnenkönig  Produkte für Laufsiege 
  www.sonnenkoenig.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


